


Allgemeine Informationen Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Die Belange folgender Beteiligter sind nicht berührt:

RAG Aktiengesellschaft

Ruhrbahn

Evonik Technology & Infrastructure GmbH - Logistics - Pipelines - Gebäude 2605 /
PB 11

Thyssengas GmbH

Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH - Abteilung GW(L)/Wegerecht
und Leitungssicherung

PLEdoc Gesellschaft für Dokumentationserstellung und -pflege mbH

Nord-West-Oelleitung GmbH

Amprion GmbH - Betrieb/Projektierung - Leitungen Bestandssicherung

Polizeipräsidium Essen - Direktion Verkehr - Führungsstelle

Westnetz GmbH - Regionalzentrum Ruhr

Flughafen Essen / Mülheim GmbH

GASCADE Gastransport Gmbh

Unitymedia NRW GmbH - Vodafone

Handwerkskammer Düsseldorf - HA-III-2 Kommunale Wirtschaftsförderung

RWW GmbH - Netze

Amt 53 - Behindertenkoordinatorin

IHK Essen - Industrie-Raumordnung-Verkehr

E.ON SE - CoC Crem / Mining

Bezirksregierung Arnsberg - Bergbau und Energie
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Amt 63 - Untere Denkmalbehörde Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Eingabe von Amt 63 - Untere Denkmalbehörde

Meine Belange sind berührt.

Bei dem Gebäude Muhrenkamp 105 handelt es sich um ein Baudenkmal. Zur
Beurteilung des Projektes ist für die Bauteile am Muhrenkamp eine Darstellung im
Zusammenhang mit dem Baudenkmal notwendig (Straßenabwicklung
Neubau/Baudenkmal), da der Neubau direkt an das Baudenkmal anschließt.
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Amt 63 - Untere Denkmalbehörde Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Der Anregung wird gefolgt.

Für den Neubau neben dem Baudenkmal Muhrenkamp 105 werden in den textlichen

Festsetzungen gestalterische Rahmenbedingungen festgesetzt. 

Der Neubauentwurf wurde bereits grundsätzlich hinsichtlich der Belange des

Denkmalschutzes abgestimmt. 
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Eingabe von Amt 37 - Berufsfeuerwehr

Meine Belange sind berührt.

24.11.2022 Seite 5/46



Amt 37 - Berufsfeuerwehr Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Amt 37 - Berufsfeuerwehr Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Der Anregung wird gefolgt.

Die Löschwasserversorgung im Vorhabengebiet scheint sichergestellt zu sein.

Für die Neubauten wurde im Vorfeld der öffentlichen Auslegung der vorbeugende Brandschutz

grundsätzlich besprochen. Der Entwurf berücksichtigt durch den Feuerwehrdurchgang vom

Dickswall, am Westrand des Vorhabengebietes, die Belange des vorbeugenden

Brandschutzes, da hierdurch der Innenhof gut erreichbar ist. 
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Eingabe von Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22

Meine Belange sind berührt.
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 22 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Der Anregung wird gefolgt.

Die Hinweise wurden im Anschluss an die textlichen Festsetzungen aufgenommen.
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpfl Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Eingabe von Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpflege im Rheinland

Meine Belange sind berührt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei finden Sie unsere Stellungnahme zu o.g. Bauleitplanung.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 

Theresa König M.A. M.Sc.

Wissenschaftliche Referentin

Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege 

--------------------------------------------------

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland

 

Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstraße 19, 50259 Pulheim

Tel  02234 9854-538

Fax 0221 8284-3127

 

Theresa.Koenig@lvr.de

www.denkmalpflege.lvr.de

 

Neue Fax-Nummer des LVR-Amtes: 0221/8284-4583

---------------------------------------------------- 
Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund
19.000 Beschäftigten für die 9,6 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpfl Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Schulen, zehn Kliniken, 19 Museen und Kultureinrichtungen, drei Heilpädagogischen
Netzen, vier Jugendhilfeeinrichtungen und dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben,
die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter
Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in
allen Lebensbereichen. „Qualität für Menschen“ ist sein Leitgedanke.

 

Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion
Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung
Rheinland gestalten Politikerinnen und Politiker aus den rheinischen Kommunen die
Arbeit des Verbandes.

---------------------------------------------------- 
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpfl Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpfl Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpfl Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Der Anregung wird gefolgt.

Für den Neubau neben dem Baudenkmal Muhrenkamp 105 wird in den textlichen

Festsetzungen eine maximale Höhe festgesetzt. Diese ist so gewählt, dass die Firsthöhe des

benachbarten Baudenkmals nicht überschritten wird. Zudem wird für den unmittelbaren Anbau

die Brüstungshöhe der Dachterrasse im obersten Geschoss verpflichtend festgesetzt, so dass

die benachbarte Traufhöhe des Denkmals aufgegriffen wird. 

Der Neubauentwurf wurde bereits grundsätzlich hinsichtlich der Belange des

Denkmalschutzes abgestimmt. Durch die getroffenen Festsetzungen werden die erfolgten

Abstimmungen planungsrechtlich berücksichtigt.

Der Vorhabenträger wurde auf die Notwendigkeit, entsprechende Sicherungsvorkehrungen zu

treffen und die Gewährleistung von Bauschadensfreiheit für das Denkmal Muhrenkamp 105

während der Baumaßnahme zu leisten, hingewiesen.
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Eingabe von Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53

Meine Belange sind berührt.
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Der Anregung wird gefolgt.

Im Vorhabengebiet selbst befinden sich keine Denkmäler, jedoch grenzt das Vorhaben am

Muhrenkamp unmittelbar an ein eingetragenes Baudenkmal der Stadt Mülheim an der Ruhr

(Muhrenkamp 105). Die Denkmalbehörden wurden daher im Rahmen des Verfahrens bereits

beteiligt und die weitere Planung mit ihnen abgestimmt.

Die Hinweise zum Bauschutzbereich des Flughafens Essen-Mülheim wurden als

Nachrichtliche Übernahme im Anschluss an die textlichen Festsetzungen aufgenommen.
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Stabsstelle - Klimaschutz Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Eingabe von Stabsstelle - Klimaschutz

Meine Belange sind berührt.

Anbei übersende ich Ihnen die Stellungnahme zum Vorsorgenden
Bodenschutz/Klimaschutz und Klimaanpassung. Hierzu werden Hinweise und
Anregungen gegeben.

 

0. Vorbemerkungen

Zum  vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Dickswall / Muhrenkamp – Innenstadt 39
(v)“   wird eine Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung abgegeben.

Der Planentenwurf nebst Darlegungstext enthält bislang noch  keine Ausführungen zu
Klimaschutz und Klimaanpassung.  Unter der Bezeichnung „Schutzgut Luft und
Klima“ werden einzig  Ausführungen zum „lokalen Stadtklima“ gemacht.

Die Checkliste Klimaschutz und Klimaanpassung ist zu korrigieren. In Teil 2 -
Klimaschutz beim Bauen- werden sowohl die Punkte „Grünkonzept“ wie auch
„Energiekonzept“ sowohl mit „keine Relevanz“ wie auch „nein“ beantwortet. Dies ist
widersprüchlich und falsch. beide Punkte habe eine hohe Relevanz.

Grünkonzept= Maßnahmen zur Klimaanpassung

Energiekonzept= Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung von Treibausgasemissionen

 

I. Vorsorgender Bodenschutz und  besonders schutzwürdige Böden

Im Plangebiet kommen nachweislich der folgenden Unterlagen (Karte der
Schutzwürdigen Böden des Geologischen Dienstes, RFNP Karte Umweltbericht 7a/b
und Planwerk Boden Stadt Mülheim) keine  schutzwürdigen Böden vor.

 

II. Klimaschutz und Klimaanpassung

Nach § 1 Abs. 5 und § 1a Abs. 5 BauGB sind Klimaschutz und Klimaanpassung
ausdrücklich abwägungsrelevante Belange. Insbesondere wegen der langen
Nutzungsdauer von Gebäuden und baulicher Infrastruktur bietet die verbindliche
Bauleitplanung eine Vielzahl von Ansatzpunkten um eine nachhaltige, am
Klimaschutz orientierte städtebauliche Entwicklung zu fördern und planungsrechtlich
zu sichern. Neben den Festsetzungsmöglichkeiten nach Baugesetzbuch (BauGB) sind
vertragliche Vereinbarungen- insbesondere städtebauliche Verträge möglich.
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Stabsstelle - Klimaschutz Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Verschiedene vom Rat der Stadt beschlossene Planungsgrundlagen konkretisieren
zudem, die für das Stadtgebiet festgelegten Klimaschutzziele.

1. Reduzierung der CO2 Emissionen (Klimabündnis), Mülheim ist seit 1992
Mitglied im Klimabündnis und hat sich per Ratsbeschluss verpflichtet bis zum
Jahr 2030 den CO2 Ausstoß auf der Basis von 1990 zu halbieren. Hierzu
müssen noch erhebliche Anstrengungen unternommen werden, die weit über
das hinausgehen, was durch konventionelle Bauweise (ENEV) und
Energieversorgung bislang im Neubaubereich im Stadtgebiet praktiziert wird.

2. Beschluss des Energetischen Stadtentwicklungsplanes im Rat der Stadt
(V16/002701)

3. Klimanotlage/Climate Emergency in Mülheim an der Ruhr (A20/0433-01) u.a.
Pkt 3: Bei Entscheidungen des Rates werden ab sofort Lösungen bevorzugt, die
die Konzentration der Treibhausgase verringern und sich positiv auf das Klima
auswirken.

 

Mit der  vorliegenden Planung wird eine Baulücke in der Innenstadt geschlossen und
es entstehen mehrere Gebäude in kompakter Bauweise, die im Bereich einer
städtischen Wärmeinsel den Anteil der verdichteten und überbauten Flächen weiter
erhöhen (siehe hierzu Ausführungen Umweltbelange (Kap. 7.5). Dem muss bei der
Ausgestaltung der versiegelten Oberflächen und der Gebäude Rechnung getragen
werden.

Hierzu ist ein Konzept zu erstellen, in welchem ausgeführt wird, wie  lokal
Luft-/Oberflächentemperatur, Trockenstress positiv beeinflusst werden.  Hierzu sind
z.B. Maßnahmen wie Begrünung von Dach-/und Fassadenflächen,
Verdunstungsflächen und Stauraum für Niederschlagswasser sowie helle Farben von
Oberflächen sinnvoll.

Mit der Errichtung der mehrgeschossigen Gebäude (Wohnen/Gewerbe) geht auch ein
zusätzlicher Energiebedarf für Wärme, Kälte und Stromversorgung z.B. für
Beleuchtung, IT etc einher, der zu decken ist.  Ein Energiekonzept und eine Bewertung
der hieraus entstehenden zusätzlichen Treibhausgase liegt nicht vor. Den Unterlagen
sind auch keine Vorgaben im Hinblick auf den geplanten Baustandard zu entnehmen.

Für das weitere Verfahren sollte vor dem Hintergrund der vom Rat der Stadt
beschlossenenen Ziele, wie der Klimaneutralität bis 2035 der
Passivhausstandard verbindlich festgelegt werden.
Photovoltaik mit Batteriespeicher sollten darüberhinaus, wenn möglich
mindestens den Eigenbedarf der Nutzer decken.
Die Nutzung von Umweltwärme bzw. Nahwärme mit Primärenergiefaktor 0
(Gebiet Innenstadt/Zugang Muhrenkamp) sollte geprüft werden.

Für das weitere Verfahren möchte Sie bitten, eine überschlägige Bewertung der
Treibhausgasemissionen für die Errichtung und den Betrieb der Gebäude (Versorgung
mit Wärme und Kälte…) zu erstellen.
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Stabsstelle - Klimaschutz Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Bezug: Absolut/je m² Nutzfläche/ je Bewohner (kalkulierte ca. Bewohnerzahl) oder
Nutzer

Eine solche Bewertung ist immer auch ohne detaillierte Planung und Kenntnis der
Nutzer überschlägig möglich.

Diese Bilanz wird Bestandteil der abschließenden Bewertung der Klimabilanz des
Vorhabens.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch ohne eine weiteres Klimaschutzkonzept bereits
jetzt, die aus dem Beschluss A20/0433-01) sich ergebenden Teilbeschlüsse bindend
sind.

 

i.A.

 

Ulrike Marx
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Stabsstelle - Klimaschutz Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Der Anregung wird gefolgt.

In die Begründung wurde ein separates Kapitel Klimaschutz und Klimaanpassung

aufgenommen, dass die einzelnen Maßnahmen unter diesem Punkt gebündelt darstellt. Die

Klimacheckliste wurde auf den Entwurfsstand der öffentlichen Auslegung angepasst. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt fest, dass die Dächer der Neubauten zu

begrünen sind. Ebenso wird das Außengelände, soweit nicht für Wege benötigt, gärtnerisch

gestaltet. Um Trockenstress zu vermeiden, wird für die Begrünung der Dächer eine

mindestens 12 cm dicke durchwurzelbare Substratschicht festgesetzt, die einen höheren

Wasserrückhalt ermöglicht. So kann auch in Trockenzeiten eine ausreichende Bewässerung

der Dachbegrünung unterstützt werden. Zudem kann auch eine zeitverzögerte Rückhaltung

des Niederschlagswassers erzielt werden. Dies ist hier von besonderer Relevanz, da eine

Versickerung aufgrund der Bodenverhältnisse nicht möglich ist.

Im Vorhabengebiet stehen für Verdunstungsflächen über offene Wasserflächen keine

ausreichend großen Areale zur Verfügung. Jedoch stellen die begrünten Dächer wichtige

Verdunstungsflächen dar. Die hier vorhandenen Pflanzen nehmen Wasser über die Wurzeln

auf, über ihre Blätter kann dieses verdunsten. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass bei diesem

Vorgang Verdunstungskälte entsteht, die bei hohen Temperaturen zu einer Minderung der

örtlichen Temperatur führen kann. Die Dachbepflanzung kann zudem Sauerstoff produzieren

sowie Stäube und Luftschadstoffe filtern. 

Eine Kombination von begrünten Dachflächen und der Errichtung von Photovoltaik ist im

Vorhabengebiet möglich. Photovoltaikmodule sind so anzubringen, dass die Dachbegrünung

nicht beeinträchtigt wird. Eine Dachbegrünung verringert die Aufheizung der

Photovoltaikmodule und kann so ihre Leistungsfähigkeit erhöhen.

Die Begrünung des Gebietes wird durch eine teilweise Fassadenbegrünung flankiert. Darüber

hinaus sind die Fassaden mit einer hellen Oberflächenfarbe (Albedo > 0,6) auszuführen, da

die Fassaden sich an heißen Tagen so weniger aufheizen. Dies wird im Durchführungsvertrag

verbindlich geregelt.

Das Vorhabengebiet liegt innerhalb des Vorranggebietes zur Versorgung mit Nahwärme. Das

Blockheizkraftwerk Broich deckt den überwiegenden Bedarf des zentralen Innenstadtnetzes

ab. Durch den Betrieb mit Biomethan erzielt das BHKW Broich einen Primärenergiefaktor von

0,0. Der Vorhabenträger prüft noch, ob er sein Vorhaben an diese Nahwärmeversorgung

anschließen wird.

In der Klimawirkungsprüfung wird auf den prognostizierten Energiebedarf eingegangen, der

jedoch zum Zeitpunkt eines Bauleitplanverfahrens nur sehr grob geschätzt werden kann. Die
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Stabsstelle - Klimaschutz Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

überschlägigen Bewertungen sind der Klimawirkungsprüfung zu entnehmen, die Bestandteil

der Vorlage zu diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist.

Als Baustandard wird im Durchführungsvertrag mindestens ein KFW-55-Standard vereinbar

und die Gebäude sind nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes zu errichten. Der

Passivhausstandard ist für Mehrfamilienhäuser derzeit noch nicht wirtschaftlich darstellbar. Da

der Vorhabenträger die Gebäude in seinem Immobilienbestand behalten will, strebt er jedoch

auch schon aus Eigeninteresse eine dauerhaft gute Energieeffizienz seiner Neubauten an.
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medl GmbH Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Eingabe von medl GmbH

Meine Belange sind berührt.
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medl GmbH Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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medl GmbH Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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medl GmbH Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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medl GmbH Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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medl GmbH Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese

Stellungnahme:

Der Anregung wird teilweise gefolgt.

Das Vorhabengebiet liegt im Vorranggebiet zur Versorgung mit Nahwärme. Bei der weiteren

Erarbeitung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes stellte es sich heraus,

dass der Anschluss des Vorhabengebietes an die Nahwärmeversorgung möglich und

energetisch sinnvoll ist. Der Vorhabenträger prüft den Anschluss. 

Die Errichtung von Photovoltaikanlagen ist grundsätzlich im Vorhabengebiet möglich, jedoch

muss hierbei die verpflichtend festgesetzte Dachbegrünung berücksichtigt werden. Eine

Kombination von Dachbegrünung und Photovoltaikmodulen ist möglich.

Die bestehenden Gasleitungen außerhalb des Vorhabengebietes werden durch die Neubauten

nicht beeinträchtigt. Bei Baumaßnahmen sind alle Bestandsleitungen zu berücksichtigen. 

24.11.2022 Seite 35/46



Amt 70 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Eingabe von Amt 70

Meine Belange sind berührt.
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Amt 70 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Amt 70 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Amt 70 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Amt 70 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Amt 70 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Amt 70 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Amt 70 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))
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Amt 70 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Stellungnahme zur Eingabe:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr erfolgt diese
Stellungnahme:

Den Anregungen wird teilweise gefolgt.

Natur und Landschaft/Untere Naturschutzbehörde

Zur Vorbereitung der öffentlichen Auslegung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes wurde gutachterlich die ökologische Ist-Situation des
Vorhabengebietes beurteilt. Dabei wurde auch der noch vorhandene Baumbestand
aufgenommen. Die Festsetzungen, die im rechtskräftigen Bebauungsplan „Innenstadt 1
f“ hinsichtlich der zu erhaltenden Bäume getroffen wurden, wurden mit der Ist-
Situation verglichen. Dabei stellte es sich heraus, dass im Vorhabengebiet nur noch 5
von laut B-Plan „Innenstadt 1f“ festgesetzten 12 Bäumen vorhandenen sind. In
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde geregelt, dass 7 im
Vorhabengebiet noch vorhandene Bäume im vorhabenbezogenen Bebauungsplan als
zu erhalten festgesetzt werden. Zusätzlich werden 8 neue Bäume im Innenhof
gepflanzt.

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie im Durchführungsvertag wurden
Regelungen bezüglich einer verpflichtenden Dachbegrünung aller Flachdächer
getroffen. 

Für die zum Innenhof liegenden Fassaden der Neubauten am Muhrenkamp wird eine
Fassadenbegrünung festgesetzt. Im privaten Innenbereich ist auch nicht von einer
Vermüllung eventuell notwendiger Pflanzkübel auszugehen, wie es ggf. am Dickswall
oder auch am Muhrenkamp zu befürchten wäre. Zudem ist hier, im Gegensatz zu den
straßenzugewandten Fassadenseiten, ausreichend Fläche für die Anlage von
Fassadenbegrünungen vorhanden. Der Innenhof selbst wird zudem durch eine
Bepflanzung der Tiefgaragendecke mit Rasen, Sträuchern und Bäumen begrünt. Die
Neubauten am Dickswall sollen zum Innenhof hin Loggien erhalten. Durch die
Loggien bleibt hier nur wenig Fassadenfläche, die sich für eine Begrünung eignen
würde. Daher wird für diese Gebäudebereiche keine Fassadenbegründung
verpflichtend festgesetzt. 

Im Durchführungsvertrag werden zusätzlich Regelungen hinsichtlich der zulässigen
Fassadenfarben getroffen. Hierbei wurde festgelegt, dass der überwiegende Teil der
Fassadenfläche in hellen Farben (Albedo > 0,6) ausgeführt werden muss, um eine
Aufheizung der Fassaden geringer zu halten. 

Im Rahmen des Verfahrens wurden Artenschutzprüfungen (Stufe 1 und 2)
durchgeführt und die Ergebnisse in die weitere Planung eingestellt.

Entsprechende Regelungen zum Artenschutz sind in den textlichen Festsetzungen und
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im Durchführungsvertrag getroffen. 

Der Aspekt „Landschaft“ wurde als Belang des Naturschutzes in die Begründung
aufgenommen.

Klima und Lufthygiene

In den Durchführungsvertrag wurden Regelungen aufgenommen, wie die Abluft aus
der Tiefgarage nicht abgeleitet werden darf.

Für die Neubauten wurden Flachdächer festgesetzt, die extensiv begrünt werden
müssen. Die Begründung wurde entsprechend ergänzt.

Auch eine Verpflichtung zur teilweisen Begrünung der Fassaden wurde aufgenommen.
Die Innenhofseite der Neubauten am Muhrenkamp wird, trotz Nordausrichtung, als
geeignet angesehen. Die Innenhofseite der Neubauten am Dickswall verfügt aufgrund
der Loggien über zahlreiche Öffnungen und ist daher weniger für eine großflächige
Fassadenbegrünung geeignet. 

Zusätzlich erfolgt über den Durchführungsvertrag eine Regelung zur Herstellung einer
hellen Fassadenoberfläche. Zur Verringerung des Wärmeinseleffekts tragen auch die
Dachbegrünung sowie die Gestaltung des Außengeländes bei.

Die o.g. Maßnahmen wurden in die Begründung übernommen.

Lärmschutz

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung wurden im Verfahren
berücksichtigt. Textliche und zeichnerische Festsetzungen regeln die notwendigen
schallschutztechnischen Maßnahmen.

Untere Wasserbehörde

Es wurden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen.

Untere Immissionsschutzbehörde

Es wurden keine Bedenken vorgetragen.

Untere Bodenschutzbehörde

Es wurde ein Bodengutachten erarbeitet, welches ebenfalls die hydrogeologischen
Verhältnisse betrachtet hat. Die Ergebnisse des Gutachtens sind Basis der vorliegenden
Planung. 

Schutzwürdige Böden liegen im Vorhabengebiet nicht vor. 

Gewässerrahmenrichtlinie

24.11.2022 Seite 45/46



Amt 70 Dickswall / Muhrenkamp (Innenstadt 39 (v))

Es wurden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen.

Entwässerung

Es wurden keine Bedenken vorgetragen. Der Vorhabenträger ist mehrmals auf die in
den nächsten Jahren andauernden Kanalbaumaßnahmen im Dickswall hingewiesen
worden.

Ob eine Einleitung des nicht im Vorhabengebiet zurückgehaltenen
Niederschlagswassers in den neuen Rumbach möglich ist, kann erst nach Abschluss
der Baumaßnahme Rumbach sowie bei Vorlage der konkreten Bauunterlagen für die
Neubauten abschließend entschieden werden.

Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Es wurden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen.
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